Patienteninformation und Einwilligung 
Arzt für besondere Arzneimitteltherapie (Zweitmeinungsverfahren) 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
Sie leiden an einer Lungenhochdruckerkrankung (pulmonal arterielle Hypertonie, PAH) und werden daher mit Medikamenten behandelt, die seit kurzem dem sogenannten Zweitmeinungsverfahren unterliegen. Dies bedeutet, dass ein in der Therapie der PAH besonders erfahrener Arzt (Arzt für besondere Arzneimitteltherapie, auch Zweitmeiner genannt) die Verordnung dieser Präparate genehmigen muss. Dazu wird ein Antragsformular ausgefüllt, welches Informationen über Sie (Name, Geburtsdatum, Adresse) und Ihre Erkrankung (u.a. Diagnose, Herzkatheterdaten, Medikamente) enthält. Dieses Formular wird an den Arzt für besondere Arzneimitteltherapie geschickt, der eine entsprechende Genehmigung erteilen, diese aber auch verweigern kann. 

Für dieses Verfahren ist Ihre schriftliche Einwilligung vorab erforderlich. Sollten Sie diese Einwilligung nicht geben wollen, können die PAH-Medikamente nicht mehr zu Lasten Ihrer Krankenkasse verordnet werden. Eine Verordnung wäre in diesem Fall nur auf Privatrezept möglich und Sie müssten die Kosten dann zumindest vorläufig selbst tragen.
Wichtig: Es handelt sich nicht um einen einmaligen Vorgang. Die Formulare des Zweitmeinungsverfahrens müssen zu Therapiebeginn ausgefüllt werden, sowie im weiteren Verlauf nach 8 Wochen, dann nach 12-24 Wochen, danach jährlich. Dazu müssen Sie nicht jedes Mal erneut Ihr Einverständnis geben. Es ist aber unbedingt erforderlich, dass Sie die verabredeten Untersuchungstermine wahrnehmen. Terminverschiebungen sind nur in einem kleinen Rahmen möglich. Wir werden uns bemühen, die Terminplanung so zu gestalten, dass es keine Probleme mit dem Zweitmeinungsverfahren gibt. Sie würden uns aber sehr helfen, wenn Sie auch selber mit darauf achten können, dass die oben genannten Zeitvorgaben eingehalten werden. 

Dieses Verfahren gilt übrigens nicht nur für Patienten, die ab dem 01.04.2010 neu mit PAH-Medikamenten eingestellt werden, sondern auch für alle Patienten, die diese Medikamente bereits erhalten, unabhängig davon wie lange. Das Verfahren beginnt für diese Patienten, wenn nach dem 01.04.2010 erstmalig ein neues Rezept ausgestellt werden muss und läuft dann genauso ab, wie oben beschrieben, also mit den gleichen Zeitvorgaben wie für Patienten, die neu mit einem dieser Medikamente behandelt werden. 

Bitte machen Sie sich keine Sorgen: Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Verfahren Ihre Versorgung mit den für Sie erforderlichen Medikamenten bzw. deren Kostenübernahme gefährden wird.
Bemerkungen:………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..………………………………….
Ich wurde über das Zweitmeinungsverfahren informiert und erkläre mein Einverständnis, an diesem Verfahren teilzunehmen. Außerdem willige ich ein, dass Status und Termine des Zweitmeinungsverfahrens in Zukunft in meine Arztberichte aufgenommen werden können.
…………………………………………

………………………………………..
Ort, Datum
   Unterschrift Patient/in

Ort, Datum
Unterschrift Arzt/Ärztin 
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